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RS OGH 1964/11/11 7Ob244/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1964

Norm

ABGB §358 II

ABGB §1063

Rechtssatz

Wenn zwei Kraftfahrzeuge ( LKW und PKW ) unter Eigentumsvorbehalt verkauft werden, wobei vereinbart wird, daß das

Eigentum erst nach Tilgung der gesamten Forderung ( für LKW und PKW ) übergehen soll und bei Terminsverlust die

Benutzung der Kaufgegenstände entzogen werden kann und diese in Verwahrung genommen werden können, liegt

eine Vereinbarung, mit der der Zeitpunkt der Eigentumsübertragung festgelegt wurde, und keine

Sicherungsübereignung vor.
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